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Der Rückgriff auf ein weniger gefährliches Abwehrmittel ist durch den Beschuldigten im Zuge der
Notwehr nur dann geboten, wenn dessen Abwehrwirkung unter den gegebenen Umständen unzweifelhaft
ist und genügend Zeit zur Abschätzung der Lage zur Verfügung steht.

  

In seinem Beschluss vom 26. November 2013 (331/13) hatte sich der Bundesgerichtshof mit der Frage zu
befassen, wann das Zurückgreifen auf weniger gefährliches Abwehrmittel durch den Beschuldigten im
Rahmen der Notwehr geboten ist. Eine Notwehrhandlung muss für die Abwehr der Gefahr erforderlich
gewesen sein. Der Angegriffene darf sich grundsätzlich des Abwehrmittels bedienen, das er zur Hand hat
und das eine sofortige und endgültige Beseitigung der Gefahr erwarten lässt. Dies schließt auch den
Einsatz von Waffen oder gefährlichen Werkzeugen ein. Von mehreren Abwehrmitteln, die dem
Angegriffenen in der konkreten Situation zur Verfügung stehen, hat er das mildeste zu verwenden, wenn
dessen Einsatz ebenfalls die sofortige und endgültige Abwehr des Angriffs verspricht. Der Beschuldigte
ließ den Betroffenen in seine Wohnung ein. Im Zuge einer Auseinandersetzung griff der Betroffene nach
dem Hals des Beschuldigten und es entwickelte sich eine Auseinandersetzung. Dem Beschuldigten gelang
es im Zuge dieser dem Betroffenen einen Baseballschläger aus Metall zu entwenden. Mit dem
Baseballschläger schlug der Beschuldigte dem Betroffenen gegen den Kopf, um weitere körperliche
Angriffe zu unterbinden. Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs ist das Handeln des Beschuldigten
durch Notwehr gerechtfertigt. Ob ein Verteidigungsmittel erforderlich ist, ist aufgrund einer objektiven ex
ante-Betrachtung zu entscheiden. Dabei kommt es auf die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt der
Verteidigungshandlung an. Auf weniger gefährliche Abwehrmittel muss der Angegriffene nur dann
zurückgreifen, wenn deren Abwehrwirkung unter den gegebenen Umständen unzweifelhaft ist und
genügend Zeit zur Abschätzung der Lage zur Verfügung steht. Im Zuge dessen durfte sich der
Beschuldigte mit einem Baseballschläger verteidigen.
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